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	Ferdinand II.: Abtruck / Einer Käyserlichen Declaration. So Ihre Käyserl: May: wegen deß Geistlichen vorbehalts / beym ReligionsFrieden / unnd daher rührenden restitution, der Geistlichen Gueter herauß kommen lassen / auch nachzutrucken anbefohlen

	







vnd welcher theil hierinnen sich zubeschweren / oder nicht / vrsach gehabt / außfündig gemacht.

Als befehlen Wir hier mit vnserm Cammergericht / (wie sie dann in allen Puncten, in erörterung der Rechtssachen vber den ReligionFrieden schon hiebevor/ auß ebenmessigem grunde des klaren ReligionFrieden / was Wir durch dieß vnser offentlich Edict erklärt / vnd erörtert haben / gleichsfals solches alles für Recht befunden) auff diese vnsere erklärung / auch ins künfftige / ohne weiter disputirn, wann dergleichen Fälle vorfallen / so in dieser vnserer Resolution begriffen / zujudiciren, vnnd Vrtheil zusprechen. Vnd weil die Spolia[1] vnd Turbationes[2], als auch occupirung der Stiffter vnnd Praelaturen, gegen den jnhalt des ReligionFriedens / vieler örter gantz notori, vnnd nicht zuwiedersprechen / dagegen auch das Jus, wie obgemelt / auß den worten des ReligionFrieden / vnd andern Reichsabschieden / ebenfals vndisputirlich / das also nunmehr in solchen Fällen anderst nicht von nöthen / als durch würckliche Execution, dem bedrängetem Theile zu aßistiren, vnnd zu dem seinigen zu verhelffen.

Alß seyn Wir / zu würcklicher Handhabung beydes des Religion- vnd ProphanFriedens / endtlich entschlossen / vnsere Käyserliche Commissarios förderlich in das Reich abzuordnen / solche abgewichene/ als auch mit gewalt /


	↑ lat., Plünderungen

	↑ lat. turbare, beunruhigen, stören




Empfohlene Zitierweise:
Ferdinand II.: Abtruck / Einer Käyserlichen Declaration. So Ihre Käyserl: May: wegen deß Geistlichen vorbehalts / beym ReligionsFrieden / unnd daher rührenden restitution, der Geistlichen Gueter herauß kommen lassen / auch nachzutrucken anbefohlen. Johan Hallervord, Rostock 1629, Seite 35. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Restitutionsedikt_VD17_3-626243N.pdf/40&oldid=- (Version vom 1.8.2018)










[image: ]

[image: ]

Von „https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Restitutionsedikt_VD17_3-626243N.pdf/40&oldid=3384377“


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Zuletzt bearbeitet am 1. August 2018 um 08:55
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Sprachen

	    
	        

	        

	        Diese Seite ist nicht in anderen Sprachen verfügbar.

	    
	
	[image: Wikisource]



				 Diese Seite wurde zuletzt am 1. August 2018 um 08:55 Uhr bearbeitet.
	Der Inhalt ist verfügbar unter CC BY-SA 4.0, sofern nicht anders angegeben.



				Datenschutz
	Über Wikisource
	Impressum
	Verhaltenskodex
	Entwickler
	Statistiken
	Stellungnahme zu Cookies
	Nutzungsbedingungen
	Klassische Ansicht



			

		
			








